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1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Die Gemeinde und ihre Aufgaben 
  
Gebiet und Bevölkerung Art. 1 Die Einwohnergemeinde Oberhofen am Thunersee (nachstehend 

Gemeinde genannt) besteht aus dem ihr zugeordneten Gebiet und des-
sen Bevölkerung; sie ist befugt, hoheitlich zu handeln. 

  
  
Aufgaben Art. 2 1 Die Gemeinde erfüllt die ihr von Bund und Kanton übertragenen 

Aufgaben. 
  
 2 Sie kann darüber hinaus alle Aufgaben wahrnehmen, für die nicht aus-

schliesslich der Bund, der Kanton oder eine andere Organisation zu-
ständig ist. 

  
  
Grundsätze der 
Aufgabenerfüllung 

Art. 3 1 Die Gemeindebehörden und die Verwaltung handeln im Interes-
se der Gemeinde und der Bevölkerung. Die Erfüllung der Gemeindeauf-
gaben erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel mit Rück-
sicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung. 

  
 2 Die Gemeinde weist die Zuständigkeiten klar zu und sorgt dafür, dass 

a sich die politischen und ausführenden Organe gegenseitig achten, die 
eigene Zuständigkeiten wahrnehmen und die Zuständigkeiten der an-
deren Organe respektieren; 

b die Verwaltung die ihr obliegenden Aufgaben im Interesse der Bevöl-
kerung verantwortungsbewusst und selbstständig erfüllt. 

  
  
Übertragung von Aufgaben 
an Dritte 

Art. 4 1 Die Zuständigkeit zur Übertragung von Aufgaben an Dritte richtet 
sich nach der damit verbundenen Ausgabe. 

  
 2 Art und Umfang der Übertragung sind in einem Reglement zu regeln, 

soweit sie  
a zu einer Einschränkung von Grundrechten führen kann, 
b eine bedeutende Leistung betrifft oder 
c zur Erhebung von Abgaben ermächtigt. 

  
  
Zusammenarbeit mit 
Dritten 

Art. 5 Die Gemeinde arbeitet mit anderen Gemeinden und Dritten zu-
sammen, wenn sie dadurch ihre Aufgaben wirksamer oder kostengünsti-
ger erfüllen kann. 

  
  
Information Art. 6 Behörden und Verwaltung informieren die Bevölkerung regelmäs-

sig über ihre Tätigkeiten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder pri-
vate Interessen entgegen stehen. 
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1.2. Mitwirkung in Behörden 
  
Organe Art. 7 1 Organe der Gemeinde sind 

a die Stimmberechtigten, handelnd als Gemeindeversammlung oder 
durch Urnenwahl und -abstimmungen; 

b der Gemeinderat und seine Mitglieder, soweit sie entscheidbefugt 
sind; 

c die Kommissionen, soweit sie entscheidbefugt sind; 
d das zur Vertretung der Gemeinde befugte Personal; 
e das Rechnungsprüfungsorgan und 
f die Geschäftsleitung der Elektrizitätsanlage Oberhofen (EAO). 

  
 2 Behörden der Gemeinde sind 

a der Gemeinderat; 
b ständige Kommissionen; 
c nicht ständige Kommissionen. 

  
  
Gemeindepräsidium Art. 8 1 Die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident übt 

gleichzeitig das Präsidium des Gemeinderates und der Gemeindever-
sammlung aus. 

  
Gemeindevizepräsidium 2 Die Vizegemeindepräsidentin oder der Vizegemeindepräsident hat das 

Vizepräsidium des Gemeinderates und der Gemeindeversammlung inne. 
  
  
Beschlussfähigkeit Art. 9 1 Behörden dürfen beschliessen, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. 
  
 2 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über das Vorge-

hen in ausserordentlichen Lagen und in Katastrophenfällen. 
  
  
Delegation von 
Entscheidbefugnissen 

Art. 10 1 Durch einfachen Beschluss des zuständigen Organs können 
unter Vorbehalt von Abs. 3 selbständige Entscheidbefugnisse verliehen 
werden an 
a einzelne Mitglieder oder Ausschüsse des Gemeinderates; 
b Kommissionen, einzelne Mitglieder oder Ausschüsse derselben; 
c Personen aus der Verwaltung. 

  
 2 Der Beschluss bezeichnet die delegierten Befugnisse, Geschäfte oder 

Geschäftsbereiche im Einzelnen. 
  
 3 Die Zuständigkeiten der Kommissionen und Verfügungsbefugnisse des 

Personals bedürfen einer Grundlage in einem Erlass. 
  
  
Wählbarkeit Art. 11 Wählbar sind 

a in den Gemeinderat die in der Gemeinde Stimmberechtigten; 
b in Kommissionen mit Entscheidbefugnis die in eidgenössischen An-

gelegenheiten Stimmberechtigten; 
c in Kommissionen ohne Entscheidbefugnisse alle urteilsfähigen Per-

sonen. 
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Amtsdauer Art. 12 1 Die Amtsdauer der Gemeindepräsidentin oder des Gemeinde-
präsidenten sowie der Mitglieder der auf Amtsdauern gewählten Organe 
beträgt vier Jahre. Sie beginnt und endet mit dem Kalenderjahr. 

  
 2 Bei Ausscheiden eines mit Mehrheitswahlverfahren (Majorz) gewählten 

Behördemitglieds während der Amtsdauer werden Ersatzwahlen für die 
verbleibende Amtsdauer durchgeführt. 

  
 3 Beträgt die verbleibende Amtsdauer eines im Mehrheitswahlverfahren 

gewählten Behördemitglieds weniger als sechs Monate, erfolgt keine Er-
satzwahl. 

  
  
Amtszeitbeschränkung Art. 13 1 Die Amtszeit ist auf drei Amtsdauern beschränkt. Eine erneute 

Wahl ist frühestens nach vier Jahren möglich. 
  
 2 Angebrochene Amtsdauern fallen ausser Betracht. 
  
  
Unvereinbarkeit Art. 14 Unvereinbar mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat oder einer 

Kommission mit Entscheidbefugnis sind alle Beschäftigungen, die die-
sen Organen unmittelbar untergeordnet sind und deren Umfang das Mi-
nimum der obligatorischen Versicherung gemäss Bundesgesetz über die 
berufliche Vorsorge erreicht. 

  
  
Verwandtenausschluss Art. 15 Der Verwandtenausschluss richtet sich nach den Bestimmungen 

der kantonalen Gesetzgebung. 
  
  
Ausstand Art. 16 1 Wer an einem Geschäft unmittelbar persönliche Interessen hat, 

ist bei dessen Behandlung ausstandspflichtig. 
  
 2 Ausstandspflichtig ist ebenfalls, wer mit einer Person, deren persönli-

che Interessen von einem Geschäft unmittelbar berührt werden, 
a in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis dem dritten Grade ver-

wandt oder verschwägert oder durch Ehe, eingetragene Partnerschaft 
oder faktische Lebensgemeinschaft verbunden ist oder  

b diese Person gesetzlich, statutarisch oder vertraglich vertritt. 
  
 3 Die Ausstandspflichtigen müssen von sich aus ihre Interessensbindun-

gen offen legen. 
  
 4 Sie dürfen sich vor dem Verlassen des Raumes zur Sache äussern. 
  
 5 Die Ausstandspflicht gilt nicht an der Gemeindeversammlung und an 

der Urne. 
  
  
Sorgfaltspflicht Art. 17 Die Behördenmitglieder und das Gemeindepersonal erfüllen die 

ihnen obliegenden Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig. 
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Verantwortlichkeit Art. 18 1 Die Behördenmitglieder und das Gemeindepersonal sind der 
disziplinarischen Verantwortlichkeit unterstellt. 

  
 2 Die disziplinarische und die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit 

richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung. 
  
 3 Der Gemeinderat ist Disziplinarbehörde für das Gemeindepersonal und 

für die von ihm eingesetzten Kommissionen. 
  
  
Ämter in anderen 
Institutionen 

Art. 19 1 Wer aus einer Behörde oder dem Dienst der Gemeinde aus-
scheidet, tritt von allen Ämtern zurück, die in Ausübung der behördlichen 
oder dienstlichen Tätigkeit bekleidet worden sind. 

  
 2 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen anders beschliessen. 
  
  
Protokoll Art. 20 Über die Verhandlungen der Gemeindebehörden und der Ge-

meindeversammlung ist Protokoll zu führen. 
  
  

1.3. Finanzhaushalt 
  
Finanzplan Art. 21 1 Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung des 

Finanzhaushalts der Gemeinde. Er ist behördenverbindlich. 
  
 2 Der Gemeinderat erstellt den Finanzplan, passt ihn neuen oder verän-

derten Verhältnissen an und unterbreitet ihn jährlich den Stimmberech-
tigten zur Kenntnisnahme. 

  
 3 Der Gemeinderat informiert die Öffentlichkeit jährlich über die wichtigs-

ten Erkenntnisse. 
  
  
Ausgaben Art. 22 1 Ausgaben werden als Voranschlags-, Verpflichtungs- oder 

Nachkredit beschlossen. 
  
 2 Der Finanzplan ersetzt in keinem Fall den erforderlichen Ausgabenbe-

schluss. 
  
  
Den Ausgaben 
gleichgestellte Geschäfte 

Art. 23 Zur Bestimmung der Zuständigkeit werden den Ausgaben 
gleichgestellt: 
a Gewährung von Darlehen, die nicht sichere Anlagen darstellen; 
b Bürgschaftsverpflichtungen und andere Sicherheitsleistungen; 
c Beteiligungen an Unternehmen, gemeinnützigen Werken und derglei-

chen mit Ausnahme von Anlagen des Finanzvermögens; 
d Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte an 

Grundstücken; 
e Anlagen in Immobilien; 
f Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertragung an 

ein Schiedsgericht (massgebend ist der Streitwert); 
g die Entwidmung von Verwaltungsvermögen und 
h der Verzicht auf Einnahmen. 
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Nachkredite Art. 24 1 Für die Bestimmung der Zuständigkeit zum Beschluss über ei-
nen Nachkredit werden der ursprüngliche Kredit und der zu beschlies-
sende Nachkredit zusammengerechnet. 

  
 2 Beträgt der zu beschliessende Nachkredit weniger als zehn Prozent 

des ursprünglichen Kredits, beschliesst ihn der Gemeinderat. 
  
 3 Fällt ein Nachkredit in die Zuständigkeit der Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wird darüber immer an der Gemeindeversammlung be-
schlossen. 

  
  
Gebundene Ausgaben Art. 25 Gebundene Ausgaben beschliesst unabhängig von ihrer Höhe 

der Gemeinderat. 
  
  
Wiederkehrende 
Ausgaben 

Art. 26 Für die Bestimmung der Zuständigkeit zum Beschluss über wie-
derkehrende Ausgaben wird der für einmalige Ausgaben massgebende 
Betrag durch den Faktor Zehn geteilt. 

  
  
Beiträge Dritter, 
Nettoprinzip 

Art. 27 1 Für die Bestimmung der Zuständigkeit werden Beiträge Dritter 
von der Gesamtausgabe abgezogen, soweit sie rechtlich verbindlich zu-
gesichert und wirtschaftlich sichergestellt sind. 

  
 2 Sind ohne den Abzug nach Abs. 1 die Stimmberechtigten zuständig, ist 

der Beschluss des Gemeinderates über den entsprechenden Verpflich-
tungskredit zu veröffentlichen. 

  
  
Rahmenkredit Art. 28 1 Die Stimmberechtigten und der Gemeinderat können Verpflich-

tungskredite für mehrere Einzelvorhaben, die in einer sachlichen Bezie-
hung zu einander stehen, als Rahmenkredit beschliessen. 

  
 2 Sie bestimmen im Beschluss über den Rahmenkredit die Zuständigkeit 

für die einzelnen Objektkredite. 
  
  
Rechnungsprüfung Art. 29 1 Mit der Rechnungsprüfung wird eine von der Gemeindever-

sammlung gewählte professionelle Revisionsstelle betraut. Der daraus 
resultierende Aufwand stellt eine wiederkehrende Ausgabe dar. 

  
 2 Die Aufgaben, Zuständigkeiten und Anforderungen an die Befähigung 

zur Rechnungsprüfung richten sich nach den kantonalen Bestimmungen 
über das Finanzhaushaltsrecht der Gemeinden. 

  
  
Aufsichtsstelle für 
Datenschutz 

Art. 30 1 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsichtsstelle für Daten-
schutzfragen in Sinne von Artikel 33 des kantonalen Datenschutzgeset-
zes. 

  
 2 Es erstattet der Gemeindeversammlung jährlich Bericht. 
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2. Die Gemeindeorganisation 

2.1. Die Stimmberechtigten 
  
Stimmrecht Art. 31 1 Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind alle Perso-

nen, die in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und seit 
mindestens drei Monaten in der Gemeinde Oberhofen wohnhaft sind. 

  
 2 Die Stimmberechtigten äussern ihren Willen an der Urne oder an der 

Gemeindeversammlung. 
  
 3 Das Wahl- und Abstimmungsreglement regelt im Rahmen der Bestim-

mungen dieser Gemeindeordnung das Verfahren. 
  
  
Urnenwahlen Art. 32 1 Die Stimmberechtigten wählen an der Urne im Mehrheitswahl-

verfahren (Majorz) die Gemeindepräsidentin oder den Gemeindepräsi-
denten. 

  

 2 Die Stimmberechtigten wählen im Verhältniswahlverfahren (Proporz) 
die Mitglieder des Gemeinderates. 

  
 3 Das Wahlverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Wahl- und 

Abstimmungsreglements. 
  
  
Urnenabstimmungen Art. 33 Die Stimmberechtigten beschliessen an der Urne über einmalige 

Ausgaben von mehr als CHF 1'000'000.00. 
  
  
Gemindeversammlung 
a Wahlen 

Art. 34 Die Stimmberechtigten wählen an der Gemeindeversammlung 
a die Stimmenzählerinnen oder Stimmenzähler an der nämlichen Ver-

sammlung; 
b das Rechnungsprüfungsorgan der Gemeinde. 

  
  
b Sachgeschäfte Art. 35 Die Stimmberechtigten beschliessen an der Gemeindeversamm-

lung: 
a die Annahme, Abänderung und Aufhebung von Reglementen; 
b den Voranschlag der laufenden Rechnung, die Anlage der obligatori-

schen sowie den Satz der fakultativen Gemeindesteuern; 
c soweit CHF 200'000.00 übersteigend und innerhalb 

von CHF 1'000'000.00 liegt (Ausnahme Elektrizitätsanlage Oberhofen 
EAO gemäss lit. d): 
• einmaligen Ausgaben; 
• von Gemeindeverbänden unterbreitete Sachgeschäfte; 
• Bürgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitsleistungen; 
• Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte 

an Grundstücken; 
• Anlagen in Immobilien; 
• Beteiligung an juristischen Personen des Privatrechts mit Aus-

nahme von Anlagen des Finanzvermögens; 
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 • Gewährung von Darlehen mit Ausnahme von Anlagen des Finanz-
vermögens; 

• Verzicht auf Einnahmen; 
• Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertragung 

an ein Schiedsgericht. Massgebend ist der Streitwert; 
• Entwidmung von Verwaltungsvermögen und 
• die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Dritte. 

d neue einmalige Ausgaben für die Stromversorgung zwischen 
CHF 500‘000.00 und CHF 1'000'000.00; 

e bei Gemeindeverbänden: den Ein- und Austritt sowie Reglemente, die 
den Gemeinden zur Beschlussfassung zugewiesen werden und 

f die Einleitung sowie die Stellungnahme der Gemeinde innerhalb des 
Verfahrens über die Bildung, Aufhebung oder Gebietsveränderung 
von Gemeinden. 

  
  
Initiative 
a Grundsatz 

Art. 36 1 Zehn Prozent der Stimmberechtigten können die Behandlung 
eines Geschäftes verlangen, wenn dieses in ihre Zuständigkeit fällt (Art. 
33 und 35). 

  
 2 Die Initiative ist gültig, wenn 

a das Initiativbegehren von mindestens zehn Prozent der Stimmberech-
tigten handschriftlich unterzeichnet worden ist; 

b sie entweder als einfache Anregung oder ausgearbeiteter Entwurf 
ausgestaltet ist (Einheit der Form); 

c das Begehren nicht rechtswidrig ist; 
d sie nicht mehr als einen Gegenstand umfasst (Einheit der Materie); 
e sie eine vorbehaltlose Rückzugsklausel und die Namen der Rück-

zugsberechtigten enthält. 
  
  
b Vorprüfung 

und Sammelfrist 
Art. 37 1 Initiativbegehren sind bei der Gemeindeverwaltung zu hinterle-
gen. Die Verwaltung prüft ein Begehren innert Monatsfrist auf seine 
Rechtmässigkeit und gibt den Initiantinnen und Initianten das Ergebnis 
der Prüfung bekannt. 

  
 2 Mit der Unterschriftensammlung darf erst begonnen werden, wenn das 

Ergebnis der Vorprüfung vorliegt. 
  
 3 Die notwendige Anzahl Unterschriften muss innert sechs Monaten seit 

Mitteilung des Prüfungsergebnisses bei der Gemeinde eingereicht wer-
den. 

  
  
c Gültigkeit Art. 38 1 Der Gemeinderat prüft die bei der Gemeinde eingereichten Ini-

tiativen auf ihre Gültigkeit hin. Er ist an das Ergebnis der Vorprüfung (Art. 
37) nicht gebunden. 

  
 2 Fehlt eine der in Artikel 36 genannten Voraussetzungen, verfügt der 

Gemeinderat die teilweise oder vollständige Ungültigkeit der Initiative. Er 
hört das Initiativkommitee vorher an. 
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Behandlung durch die 
Stimmberechtigten 

Art. 39 Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten gültige Ini-
tiativen bei nächster Gelegenheit, spätestens jedoch innert 12 Monaten 
seit der Einreichung zum Beschluss. 

  
  
Petition Art. 40 1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an den Gemeinderat zu 

richten. 
  

 2 Die zuständige Behörde prüft und beantwortet die Petition spätestens 
innert sechs Monaten seit der Einreichung. 

  
  

2.2. Gemeinderat 
  
Mitglieder Art. 41 Der Gemeinderat besteht einschliesslich der Präsidentin oder 

des Präsidenten aus sieben Mitgliedern. 
  
  
Zuständigkeiten 
a Grundsatz 

Art. 42 1 Der Gemeinderat führt die Gemeinde, plant deren nachhaltige 
Entwicklung und koordiniert die Geschäfte. 

  
 2 Dem Gemeinderat stehen alle Befugnisse zu, die nicht durch Vorschrif-

ten der Gemeinde, des Kantons oder des Bundes einem anderen Organ 
zugewiesen sind. 

  
  

b Wahlen Art. 43 Der Gemeinderat wählt 
a aus seiner Mitte die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten; 
b die Mitglieder der ständigen Kommissionen; 
c die Delegierten und Vertreter der Gemeinde in Gemeindeverbindun-

gen und sonstigen Organisationen. 
  
  
c Sachgeschäfte Art. 44 Der Gemeinderat beschliesst insbesondere über 

a einmalige Ausgaben bis CHF 200'000.00 abschliessend; 
b einmalige Ausgaben bis 500‘000.00 für die Stromversorgung; 
c gebundene Ausgaben; 
d Rechnung; 
e Einbürgerungen. 

  
  
 Art. 45 1 Der Gemeinderat bestimmt, wie die Gemeinde ihr Stimmrecht 

in Gemeindeverbänden ausübt. 
  
 2 Er kann den Gemeindedelegierten für die Ausübung des Stimmrechts 

verbindliche Weisungen erteilen. 
  
  
Organisation Gemeinderat Art. 46 1 Der Gemeinderat erlässt eine Organisationsverordnung. Er 

regelt darin insbesondere: 
a die Organisation des Gemeinderates; 
b die Einberufung, die Vorbereitung und das Verfahren von Gemeinde-

ratssitzungen; 
c die Bildung und Organisation von Ressorts; 
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d die Zuständigkeit der Ratsmitglieder; 
e die Zuweisung von Geschäften an die Ratsmitglieder; 
f die Einsetzung, Organisation und Zuständigkeiten von Kommissionen 

ohne Entscheidbefugnisse in seinem Zuständigkeitsbereich; 
g die Organisation und die Zuständigkeiten der Verwaltung; 
h die Zuständigkeiten im Geschäftsverkehr; 
i das Berichtswesen. 

  
 2 Er bestimmt die Einzelheiten der Organisation in einem Funktionendi-

agramm. 
  
  
Verordnungen Art. 47 Der Gemeinderat erlässt Verordnungen zu Reglementen der 

Stimmberechtigten, wenn er dazu ermächtigt oder verpflichtet ist. 
  
  

2.3. Kommissionen 
  
Ständige Kommissionen 
a nach Gemeindordnung 

Art. 48 1 Ständige Kommissionen nach dieser Gemeindeordnung sind: 
a Abstimmungs- und Wahlausschuss; 
b Baukommission; 
c Feuerwehrkommission; 
d Finanzkommission; 
e Friedhofkommission; 
f Infrastrukturkommission. 

  
 2 Mitgliederzahl, Organisation und Zuständigkeiten der in Abs. 1 genann-

ten Kommissionen ergeben sich aus dem Anhang I. Er wird im selben 
Verfahren erlassen wie die Gemeindeordnung. 

  
  

b des Gemeinderates Art. 49 1 Der Gemeinderat kann durch Verordnung weitere ständige 
Kommissionen ohne Entscheidbefugnisse einsetzen. 

  
 2 Das Einsetzungsverfahren, die Zusammensetzung und die Zuständig-

keiten dieser Kommissionen werden in der Organisationsverordnung ge-
regelt. 

  
  
Nichtständige 
Kommissionen 
a Einsetzung 

Art. 50 Die Stimmberechtigten und der Gemeinderat können für die Auf-
gaben in ihrem Zuständigkeitsbereich nichtständige Kommissionen ein-
setzen. 

  
  

b Zuständigkeiten Art. 51 1 Der Auftrag der nichtständigen Kommissionen ist zeitlich befris-
tet. 

  
 2 Das einsetzende Organ kann die nichtständigen Kommissionen er-

mächtigen, über beschlossene Ausgaben zu verfügen oder bestimmte 
Rechtsgeschäfte abzuschliessen. 

  
 3 Die Mitgliederzahl, die Zuständigkeiten, die Organisation und die Un-

terschriftsberechtigung in den nichtständigen Kommissionen werden im 
Einsetzungsbeschluss geregelt. 
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2.4. Gemeindepersonal 
  
Grundsatz Art. 52 Der Gemeinderat betreibt eine zeitgemässe und weitsichtige 

Personalpolitik. 
  
  
Anstellungsverhältnis Art. 53 Das Anstellungsverhältnis sowie Rechte und Pflichten des Per-

sonals ergeben sich aus dem Personalreglement. 
  
  
 

3. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

3.1. Übergangsbestimmungen 
  
Übergangsbestimmungen Art. 54 1 Die unter dem bisherigen Reglement geleisteten Amtsdauern 

werden, unter Vorbehalt von Abs. 2, in die Berechnung der Amtszeitbe-
schränkung vollumfänglich einbezogen. 

  
 2 Die Amtsdauern der bisherigen Gemeindeorgane enden am 31. De-

zember 2012. 
  
  

3.2. Inkrafttretung 
  
Inkrafttretung Art. 55 1 Diese Gemeindeordnung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung 

durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung auf den 1. Januar 
2013 in Kraft. 

  
 2 Die Gemeindewahlen für die Amtsperiode vom 1. Januar 2013 bis 

31. Dezember 2016 werden nach den Bestimmungen dieser Gemeinde-
ordnung durchgeführt. 

  
  
Aufhebung bisherigen 
Rechts 

Art. 56 Mit dem Inkrafttreten dieser Gemeindeordnung werden die Ge-
meindeordnung der Einwohnergemeinde Oberhofen vom 12. März 2000 
sowie alle weiteren widersprechenden Vorschriften aufgehoben. 

 
 

Der Rohstoff des hier verwendeten 
Papiers wurde aus kontrollierter 
Waldbewirtschaftung hergestellt und 
unterliegt der FSC-Zertifizierung.

Die Botschaft zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom 28. November 2011 wurde  
klimaneutral hergestellt. Die Kompensation des CO2-Ausstosses wird in das Klimaschutzprojekt  
Waldreservat «Droit du Vallon, Soulce-Undervelier, Jura» investiert.
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Anhang I: Ständige Kommissionen 

Abstimmungs- und Wahlausschuss 
 

Mitgliederzahl: 15 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat 
 

Aufgaben: Abstimmungs- und Wahlreglement 
 

Finanzielle Befugnisse: Keine 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
 

Baukommission 
 

Mitgliederzahl: 5 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat 
 

Aufgaben: Mit Entscheidungsbefugnis 
• Baubewilligungsverfahren, Baukontrollen und Son-

derbewilligungen aufgrund der kantonalen und kom-
munalen Vorschriften 

 
Ohne Entscheidungsbefugnis 
• Baupolizei 
• Vermessungswesen 
• Signalisation und Markierungen 

 

Finanzielle Befugnisse: Verwendung Voranschlagskredit 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
 

Feuerwehrkommission 
 

Mitgliederzahl: 7 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat 
 

Aufgaben: Feuerwehrreglement 
 

Finanzielle Befugnisse: Verwendung Voranschlagskredit 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
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Finanzkommission 
 

Mitgliederzahl: 5 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat 
 

Aufgaben: Ohne Entscheidungsbefugnis 
• Beratung Gemeinderat in finanziellen 

Angelegenheiten 
• Prüfung finanzielle Tragbarkeit von Kreditvorlagen 
• Beurteilung Finanzplan, Voranschlag und 

Jahresrechnung 
• Liegenschaftsverwaltung 

 

Finanzielle Befugnisse: Keine 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
 

Friedhofkommission 
 

Mitgliederzahl: 3 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat  
 

Aufgaben: Friedhof- und Bestattungsreglement 
 

Finanzielle Befugnisse: Verwendung Voranschlagskredit 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
 
 

Infrastrukturkommission 
 

Mitgliederzahl: 5 Mitglieder 
 

Mitglied von Amtes wegen: Ressortinhaber/in Gemeinderat 
 

Wahlorgan: Gemeinderat 
 

Aufgaben: Mit Entscheidungsbefugnis 
• Wasserversorgung  
• Abwasserentsorgung  
• Strassenbau und Unterhalt 
• Öffentliche Anlagen 
 
Ohne Entscheidungsbefugnis 
• Energieversorgung 
• Werkhof 

 

Finanzielle Befugnisse: Verwendung Voranschlagskredit 
 

Unterschrift: Präsident/in und Sekretär/in 
 




